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Norm

AuslBG §2 Abs2 litb idF 2002/I/126;

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita idF 2002/I/160;

AuslBG §3 Abs1 idF 2002/I/126;

Rechtssatz

Am Vorliegen eines zumindest arbeitnehmerähnlichen Verhältnisses im Sinne des § 2 Abs. 2 lit. b AuslBG ändert es

nichts, dass dem Ausländer Kost und Quartier vom Beschuldigten beigestellt wurden. Zur Bewertung, ob

Naturalleistungen zu vernachlässigen sind oder Entgeltcharakter aufweisen, kommt es regelmäßig auf die Umstände

des Einzelfalles an. Da die Behörde von einer spezi;schen freundschaftlichen Bindung zwischen dem Ausländer und

dem Beschuldigten nicht ausgehen konnte, lag aber auch kein Umstand zutage, der das Fehlen eines Synallagmas

indiziert hätte.
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